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RS OGH 1969/4/21 Bkd6/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1969

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der es vergißt, mit dem Kollegen vereinbart zu haben, keine Privatanklage einzubringen, begeht in

der fahrlässigen Unterlassung, diese Vereinbarung aktenmäßig festzuhalten, das Disziplinarvergehen der

Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes.
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